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 Veröffentlicht am 10.05.1988

Norm

KFG 1967 §62 Abs1

Londoner Abk allg

Rechtssatz

Der Umfang des Deckungsschutzes im Grünen - Karte - System richtet sich im Regulierungsfall in jeder Beziehung nach

dem Maßstab, den die Versicherungsgesetze im Besuchsland auf einen Kraftfahrzeughaftp ichtversicherungsfall

anlegen. Nach dem Recht des Besuchslandes werden unter anderem die versicherungsgemäßen Einschränkungen und

überhaupt alle Einzelheiten der Regulierungsabwicklung bestimmt.
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